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ALETTE V. BAKKERS - ANITA T. J. KOORN 

WARD C. M. WARMOESKERKEN 

Ein Gelddarlehen aus der Zeit des Kaisers Phocas 

P.Vindob. G 14047 
Herakleopolites 

Tafel 1 

25,8 x 27,9 cm 20. Jan. 603 n. ehr. 

Der allgemeine Erhaltungszustand des Papyrus ist gut. Oben, links und rechts sind Teile des 
originalen Randes erhalten, unten ist der Papyrus unregelmäßig abgebrochen, wodurch das 
Ende des Textes in Verlust geraten ist. Von den untersten erhaltenen Zeilen gibt es nur noch 
geringe Reste. Zudem weist das Blatt einige Fehlstellen unterschiedlicher Größe auf. Vor 
allem in den Z. 1-6 und Z. 1-8 gibt es zwei größere Lücken, durch die in jeder Zeile etwa 
11-12 Buchstaben verlorengegangen sind. An den gleichen Stellen finden sich ab Z. 20 
wieder Lücken in einer Größe von mindestens 6 Buchstaben. Eine waagrechte Faltung ver
läuft ca. 12,5 cm vom oberen Rand. Die byzantinische Geschäftsschrift ist regelmäßig und 
deutet auf einen geübten Schreiber hin . Diesem sind aber manche iotazistische Schreib
fehler und Verwechslungen von 0 und Cl) sowie DU und Cl) unterlaufen . Einige vergessene 
Buchstaben wurden über der Zeile nachgetragen. Schwarze Tinte. 

~ f 'Ev <?[vo]~0~~ ~11[e; &:Ylae; 1:pU100e; na1:]I??S KaI. uiou KaI. uyio,,? ~VE[U
lla1:o]e; KaI. 1:11e; oEcrnolvlle; 

2 11ll0[v 1:11e;] ~~[01:0KOU KaI. naVtffi]~ tmv uYlffiV, ßa[crtAdae; tOU 8]no-
tatou KaI. EucrEß(EcrtatOu) 

3 rlllmv ~[Ecr]~<?~[ou <l>A(aouiou) <l>ffiKa t]<?~ aiffiviou Auyo[ucrtou (KaI.) 
auto] ~I?<!-( tOpoe;) E1:<?,,?[ e;] npotou 

4 ii, Tußt KO apxfi1 t11e; EU1:UxOUe;] EKtT]e; e; ivo(tKtlffivoC;), EV [AEUKOyi]ffi .. ... ~ . . . . \ 

KTIJ~[at]t. AUPTJAt<?S 
5 'AnoAAffiv . tffi[ ± 10 ]. ~[ ± 4] uioe; t<?[u llaKapiou ?] Mllva, E~11e; 

uno-
6 ypa<pov iota XEt[pl. ano t]ou AeuKoy[iou] KtTJllat[Oe; tOU 'HpaKA]eou-

~ . . . . . . . . . .. . 
nOAhou VOIl?[U] 

Wir möchten dem mittlerweile in den Ruhestand getretenen Direktor der Papyrus sammlung 
der Österreichischen Nationalbibliothek, Hermann Harrauer, herzlich danken für die freund
lich gestattete Publikations genehmigung. Besonderen Dank schulden wir Klaas A. Worp 
(Leiden), der den Text mit uns in einem Seminar behandelte und uns dazu angeregt hat, ihn 
zu veröffentlichen. Fritz Mitthof danken wir für wertvolle Anregungen zu Lesung und Ver
ständnis des Textes. 
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7 A~P'l1A~qJ ~~~~~?'! :ce KUt ITU7t~ ,!iip 't[o]~ I!-[UKUptOU (i7t]u ITvo.e; 
KU t u-i.l'tip 

8 U7tO 't[o]~ uu:ou K'tlJIlU'tOe; KU~ 'tou u~'tou VOIlOU X~[tpEtv. 'O]~OAO"(& 
EcrX'l1-

9 KEVUt IlE 7tupa crou ~t[a] ~EtP?S KUt XPEOcr'tEt~ <![Ot Eie; iOi]uv 1l0U KUt 
UVU"(KUtUV 

10 xpduv xpucrou Ahpue; TlIlEtcru ~u"(ip) EcrOU 'tOU 7t~[OEtP'l1]IlEVOU IIu7to. 
'AAES(Uvopdue;), 

11 Xp(ucrou) VO(lltcrllanu) 11'11 ~u"(ip) crou 'AAES(Uvopdue;) KE<pUAUtOU, 
'tTJV oß 'tOU'tWV U7tOOWcrlV KUt crUV7tAlJP-

12 ocrt~ crot 7tO~~croIlUt cruv 8~ip Ilou EV Il'l1Vt ME~OUP~ TIle; ~~:ile; e; 1.VO(tK-
'ttWVoe;) 

13 u'toKd, [7t]~pa :~~['t]~ 1l'l10E "(EvaIlEVOe; KUt IlTJ OOuvut crOt 'tOU Eip'l1-
IlEvOU crou 

14 XPEOe; u'toKd ev 'tip uu'tip Il'l1Vt MEcrOUPTJ 't11e; e; ivo(tK'ttWVoe;), ESOUcrtUV 
aou 

15 EXEtV OtKUtOU u7to911Klle; 'too 7tEIl'tOV 1l0U IlEpOe; EV 'tip Up'tOlK07ttO 
16 KUt 'too 7tEIl'tOU IlEpOe; Eie; 'tTJV u7to911Kllv KUt 'too uipouv'tt 1l0U IlEpOe; 
17 ~~ 't&~ 'tE'tPU7tOOWV, önE crE 'tUU'tu OWKu'tExelV KUt 7tpa't'tElV 
18 ~~ ' uu't[&]V uoe[&e;] KUt uOtuKoM'twe;, aveqJ"(IlEVov OE :[o]u up'to-

K07tlOU 
19 [Ei]e; ~[o]:?~ K[Ut Ei]e; ßoppo. Eie; 'tae; O'l1~C?[cr{]% Öooue; KUt 'tTJV uu'tTJV 
20 U7tOß1J[KllV 7tpo]e; VO'tOU ßAE7tOUcr[uv Eie; 't]~e; u~'tile; 0'l1llocr1ue; öooS 
21 ~~t ~~[t 'ta uvn]~[pu] Kd~[EV]~ 1l~~['11 't11e; 7tpo]~[t]p'l1IlEV'I1e; u7to911K('I1e;) 
22 Kuho[ ± 15 ] up'tOU7t[OtlUe; ? Eie; 'to] rOt[o]v UVUcr'tEAEcr8ut 
23 [i [ ± 15 ] 't'ou EiP'l1Il[EVOU xp]ioe; ~Ut Il~ ~[~]etvul 
24 [~~t' 't~u'tu 7tWAe"tv oiKoVOIlE~V u7to'tl]8EO"~ut (ixPEt crUV7tA[ '11-] 
25 [pwcrEwe; ]'I1e; i? [110 ] Ao"(Elue; 
26 [ ] [ 

Verso: 
27 ~ ~ rpUlllla(nov) Xp(ucrou) A(hpue;) (TllltcrU) . [ 

1. liWtOlVll pap. 3.1. ltPOl1:ou 4. &.pap . 5~.1. ;moypaq>Olv 6.1. 'HpaK"-EOltOAl1;OU 9.1. XPeOlcrn:"tv; 
ava'Y~~I"(1p . 10.1. ihucru 11-12. 1. crU!lltATlPlOOlV 12. und 14. 1. M eoop~ 13. und 14. U1:0Kl (cf. 
comm. ad loc.) 14. 1. XPEOU~; cre 15 . I. IiIKalcp; 1:0 ltE!l1t1:0V; UP1:0KOltetljl 16. 1. 1:0 ltE!l1ttOV; 1:0 aipouv !lOI 
17 . ~ERap., I. Wcr1:E oe oder Eq> ' <i>tt cre; ltpa1:'tEIV p{lp . 18. /. &lilaK(J)M1:Ol~; <ive!fJ'Y).1 EVOU; ap"toKon:tioli 
19. ßo~apap ., I. ßop pcxv; IiTJllOo (a~ 20 . 1. V01:0V; -tiJv / "t~ autiJv / -1:0.<; IiTJIIO(TlaV / -(fra<; ö/)ov / -80u<; 
22.1. UP1:0ltOlla<;; uvam:EAMcr6al 23.1. XPEOU<; 24-25 . I. äXPI crtJ!l1tATJPOOcrEOl<; 25.1.0j.loAoyla<; 
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"Im Namen der Heiligen Dreifaltigkeit, des Vaters, des Sohnes und des heiligen 
Geistes, und unserer Gebieterin, der Gottesmutter, und aller Heiligen! Im ersten (1.) 
Jahr der Regierung unseres überaus gottgefälligen und gottesfürchtigen Herrschers 
Flavius Phocas, allzeit Augustus und Imperator, am 24. Tybi zu Beginn der glück
lichen sechsten (6.) Indiktion, im Anwesen Leukogion. Aurelius Apollon, [ - - ] 
Sohn des seligen Menas, hierunter mit eigener Hand unterschreibend, aus dem An
wesen Leukogion des Herakleopolitischen Gaues, an Aurelius Naaraus alias Papas, 
Sohn des seligen Apa Pnas, ebenfalls aus demselben Anwesen und demselben Gau, 
Grüße. Ich erkläre, daß ich von Dir in bar für meinen eigenen und dringenden Bedarf 
empfangen habe und DiJ schulde ein halbes Pfund Gold in dem von Dir, dem oben er
wähnten Papas, (verwendeten) alexandrini chen Standard, (das macht) an Kapital 48 
Nomismatia Gold in Deinem alexandrinischen Standard. Deren Rückgabe und Ab
zahlung werde ich Dir - mit Hilfe meines Gottes - im Monat Mesore derselben 6. 
Indiktion ohne Zinsen leisten. Falls das entgegen dieser (Vereinbarung) aber nicht ge
schieht und Dir die oben erwähnte Schuldsumme nicht in eben diesem Monat Mesore 
der 6. Indiktion ohne Zinsen zurückerstattet wird, dann hast Du aufgrund des Pfand
rechtes die Verfügungsgewalt über den mir gehörenden fünften Teil in der Bäckerei und 
den fünften Teil an dem Lagerhaus und den mir gehörenden Anteil an den Tieren, auf 
daß Du diese Sachen in Beschlag nimmst nach freiem Ermessen und ungehindert die 
Vollstreckung an ihnen durchführst. Die Bäckerei ist nach Süden und nach Norden auf 
die öffentlichen Straßen hin geöffnet, und das nämliche Lagerhaus blickt auf der Süd
seite auf dieselbe öffentliche Straße und auf die gegenüber liegenden Teile des genann
ten Lagerhauses und t - - ] der Brolhel teilung (?) föJ ich zu vereinnahmen [ - - ] 
der genannten Sch.uld umme, lind es i t mir nicht ge tattet, diese Sachen zu verkaufen, 
zu vermieten oder zu verpfänden bis zur vollständigen Rückzahlung [ - - ] Vertrages 
[--J". 

Verso: "Schuldurkunde über ein halbes Pfund Gold [ - - ]". 

Die Urkunde enthält einen Darlehensvertrag zwischen Aurelius Apollon als den 
Schuldner und Aurelius Naaraus alias Papas als Gläubiger. Der geliehene Betrag be
läuft sich auf ein halbes Pfund Gold oder 48 Solidi "in Deinem (d.h. in dem von Dir 
verwendeten) alexandrinischen Standard". Aurelius Apollon gibt als Pfand den fünften 
Teil einer Bäckerei sowie das Fünftel eines zu dieser Bäckerei gehörenden Lagerhauses 
und den ihm zustehenden Anteil an einer Gruppe von Arbeitstieren, vielleicht auch 
einen Anteil an der Produktion (s. Komm. zu Z. 22). Der Schreiber der Urkunde 
scheint mit Darlehensverträgen nicht sonderlich vertraut gewesen zu sein I. Einige 
Male verwendet er eigenartige, im Urkundenformular unübliche Formulierungen. 

1 Zu den Darlehensverträgen aus der byzantinischen Zeit generell vgl. G. Mickwitz, 
Geld und Wirtschaft im Römischen Reich des vierten Jahrhunderts n. ehr., Helsingfors 
1932, bes. S. 207-225; A. C. Johnson, L. C. West, Byzantine Egypt: Economic Studies, 
Princeton 1949, bes. S. 167-172; H. Preissner, Das verzinsliche und das zinslose Darlehen 
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Der Papyrus gibt an erster Stelle Anlaß zu der Frage, wer die bei den Männer sind, 
die über den enormen Betrag von einem halben Pfund Gold oder 48 Solidi verfügen 
bzw. soviel Geld benötigen. Die Frage ist leider nicht zu beantworten, denn weder 
findet sich im Text ein Hinweis auf die wirtschaftlich-sozialen Hintergründe der bei den 
Personen, noch wird deutlich, welchen Beruf sie ausübten oder ob sie ein Amt be
kleidet haben. Anscheinend handelt es sich um Privatleute, wobei es freilich unüblich 
ist, daß eine Privatperson so viel Geld ausleihen bzw. für dessen Rückzahlung haften 
konnte. Mickwitz (0. Anm. 1) verzeichnet in seiner Liste von Darlehensurkunden für 
die Jahre ab 500 n. ehr. nur wenige Texte, die eine Summe von mehr als 10 Solidi 
betreffen2. Unklar bleibt auch, welcher Betrag eigentlich ausgeliehen wird: Der Gegen
wert von einem halben Pfund Gold (Z. 10) beträgt nämlich 36 Solidi; hier werden je
doch 48 Solidi (Z. 11) berechnet, s. u. Komm. zu Z. 13 . Ferner bleibt ungewiß, wie 
man t;u'Y<P E00U/00U 'AA,e~avopeia~ (Z. 10 und 11) verstehen soll. 

Der Aufbau der Urkunde ist nach folgendem Schema gestaltet: 

Z. 1-2: Invokation 
Z. 2-4: Datierung und Errichtungsort 
Z. 4-8: Beschreibung der beteiligten Parteien: 

Z. 4-6 Darlehensnehmer, Z. 7-8: Darlehensgeber 
Z. 8-13: Beschreibung der Transaktion: 

Z. 8-11: Darlehenssumme (ein halbes Pfund Gold) 
Z. 11: zurückzuzahlender Betrag (48 Solidi) 
Z. 11-13: Rückzahlungstermin und Zinsen 

Z. 13-14: Strafklausel für Verzug bei der Rückzahlung 
Z. 14-22: Beschreibung des zu stellenden Pfandes 
Z. 22-26: Verbot, das Pfand während der Laufzeit des Darlehens zu veräußern. 

Verloren sind die im Anschluß daran zu erwartenden Unterschriften des Darlehens
nehmers, der Zeugen und des Notars. 

Von Interesse sind die chronologischen Angaben der vorliegenden herakleopolitani
schen Urkunde. Der Papyrus wurde in einem 1. Regierungsjahr und während einer 6. 
Indiktion geschrieben . Dies ergibt ein Datum unter Phocas, dem einzigen Kaiser mit 
seinem ersten Jahr in einer sechsten Indiktion: Jahr 1 = 602/3; die 6. Indiktion bezieht 
sich gleichfalls auf 602/3. 

Phocas war ab dem 23 . November 602 Kaiser. Nach Z. 3-4 ist der Papyrus in 
seinem ersten Regierungsjahr am 24. Tybi, d.h. am 20. Januar 603 errichtet worden. 
Das beweist jedenfalls, daß innerhalb von zwei Monaten nach seiner Thronbesteigung 
in Konstantinopel auch im Herakleopolites bekannt geworden war, daß Phocas der 

in deli byz.alllilliscilen Papyri des 617. Jahrhunderts, J ur. Dis . Erlangen 1956; . PrCilux, 
Pre, d'or b)'zall/in dl/ ßrooklyn Museum (P.ßrooklYII gr . 2), dE (1961 ) 353-364. 

2 pp XX 139 (Ars., 53J); P I J 76 Alex ., 572 oder 573, vgJ. BL Vl1I. 392); P. ir. 
Masp. II 67126 (Konstantinop ., 541); P.Lond. III 1007a (Antaiop., 552-555); SPP III 134 
und BGU III 796 (beide Gebelen , letztes Viertel des 6. Jh., vgl. BL VIII 34). 
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neue Kaiser sei. Diese Nachricht kam also, wenn man die Schwierigkeiten der Seefahrt 
während der Wintermonate in Betracht zieht, ziemlich rasch bis nach Ägypten, die 
südlichste Provinz des Reiches. Der nächstfolgende Text, der ein Errichtungsdatum 
unter Phocas trägt, ist BGU II 365 (Ars.) vom 6. Februar 603. 

Unsere Urkunde stellt aber wohl nicht den allerersten unter Phocas zu datierenden 
Papyrus dar. SB XVI 12604 (Jahr 1, Xouh ](~, S iVÖtnlrovo<;), aus dem Hermopo
lites , wurde vom Erstherausgeber in die Regierungszeit des Phocas, auf den 21. Dez. 
602 datiert, d.h. 28 Tagen nach dem Anfang seines Kaisertums. Das Datum dieses 
Textes ist jedoch angezweifelt worden, vgl. J. R. Rea, P.Oxy. LVIII, S. 60f. sowie 
N. Gonis, Some Egyptian Datings from the Reign of Phocas, in: T. Gagos, R. S . 
Bagnall, Essays & Texts in Honour of J.D. Thomas, Oxford 2001, S. 258f. Am 20. 
Dez. 602 (d.h. um einen Tag früher) war nämlich die Machtübernahme des Phocas in 
Konstantinopel anscheinend noch nicht in Arsinoe bekannt, denn in P .Grenf. 11 88 
findet sich an diesem Tag noch die alte Regierungsjahrformel des Kaisers Mauricius. 
Zudem wurde eingewendet, daß die Lesung der Indiktionszahl in SB XVI 12604 nicht 
gesichert wäre: zur Problematik im allgemeinen vgl. Rea, op. cit., S. 60: "unlikely to 
be resolved". 

Die Nachricht von Phocas' Machtübernahme erreichte Alexandria etwa am 6. Dez. 
602 (neun Tage nach Mauricius' Ermordung am 27. Nov. 602; vgl. Rea, op. cit., S. 
60) und verbreitete sich von da weiter durch Ägypten. Rea und Gonis meinen, daß die 
Nachricht und die adaptierte Regierungsformel Arsinoe schneller als Hermupolis er
reicht haben müßten, weil das Fayum näher zu Alexandria liegt als Hermupolis. Da 
aber P.Grenf. II 88 noch die Intitulatio des Mauricius aufweist, konnte die Nachricht 
bezüglich Phocas schwerlich schon am nächsten Tag in Hermupolis bekannt gewesen 
sein, und deshalb sollte das Datum von SB XVI 12604 anders angesetzt werden. Gonis 
versucht das Problem zu lösen, indem er die Indiktionsziffer eher als ~ denn als siesen 
möchte. Dabei unterstellt er dem Schreiber allerdings auch einen Fehler in der Angabe 
des Regierungsjahres; dieser habe e'W'u<; npal'W'u anstelle von etO'\l<; ÖE'\ltEPO'\l ge
schrieben. Anhand dieser Argumentation kommt er dazu, SB XVI 12604 auf den 21. 
Dez. 603 zu datieren. Wir halten jedoch die Neulesung der Indiktionsziffer nicht für 
zwingend richtig und eine Problemlösung mittels Unterstellung eines antiken Schreib
fehlers für bedenklich; genauso gut könnte man doch meinen, daß der Schreiber von 
P.Grenf. 11 88 irgendeinen Fehler gemacht habe. 

Betrachtet man die Datierungen derjenigen byzantinischen Papyri, die als erste eine 
neue Regierungsformel aufweisen, fällt auf, daß ab dem Jahre 537 von den sechs neuen 
Kaisern3 vier Mal4 die neue Formel früher im Hermopolites als im Arsinoites belegt 
ist. Es gibt also keinen Grund, um auf der Basis von P.Grenf. 11 88 anzunehmen, daß 
SB XVI 12604 auf den 12. Dez. 603 statt auf den 12. Dez. 602 zu datieren sei. 

3 Inklusive der Regierungen des Phocas und Heraclius (Alleinregierung), aber mit Aus
nahme von Heraclius & Sohn/Söhnen. Justinianus ordnete am 31. Aug. 537 an, daß jeder 
Vertrag an erster Stelle nach dem Kaiserjahr datiert sein müsse . Zuvor gar es fast ausschließ
lich Konsuldatierungen, vgl. CSBE2, S. 45, Anm. 11. 

4 Vgl. neben SB XVI 12604 auch SB VI 7340, CPR XIX 33 und SBXVI 12866; s. ferner 
CSBE2, App. F, S. 252-27l. 
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1-2. Die Verwendung einer Invokationsformel war in Mittelägypten ab September 591, 
in Oberägypten ab dem Juli 592 üblich, vgl. R. S. Bagnall, K. A. Worp, CSBE2, 102. Unter 
Kaiser Phocas gibt es eine Anrufung der heiligen Dreifaltigkeit und der Gottesmutter Maria, 
davor gab es Invokationen mit dem Namen Christi. Die Invokationsformel im vorliegenden 
Text ist eine Variante der Standardformel 3C (v gl. CSBE2, Kap. 10 und App. H, S. 291), 
aber wie in P.Prag. 11 175 (Ars., ebenfalls vom Jahre 602/3) ist auch in diesem Text Kat 
ol1ooucriou ausgelassen. 

2-4. Zur Datumsformel vgl. CSBE2, Kap. 6 und App. F, S. 266, Formel 6. Für die 
seltsame Verbindung von apx~ mit einem Datum im Tybi vgl. CSBE2 115, wo nur ein Par
allelfall verzeichnet wird (ASAE 23 [1925] 57: Tybi 9 einer 9. Indiktion; die genaue Her
kunft dieses Textes ist unbekannt). Weil das Indiktionsjahr im Herakleopolites schon im 
Thoth anfängt (vgl. CSBE2 33), d.h. 4 Monate zuvor, ist eine solche apx~-Angabe noch 
so spät im Indiktionsjahr sowieso auffallend. Wir wissen nicht, was dem Schreiber unseres 
Textes hierbei vor Augen stand. 

Zur Wiedergabe des Adjektivs El)'tUX~<;, eine gerade im Herakleopolites übliche Qualifi
kation der Indiktion in einer Datierungsformel, vgl. K. A. Worp, CdE 59 (1984) 346f. 

4 und 6. Zum Toponym AEUKOYWV im allgemeinen vgl. M. Falivene, The Herakleo
polite Norne (Am.Stud.Pap. 37), Atlanta 1998, 119-122. Die Ortschaft wird zumeist als 
KcOl111 oder ÖPl1o<; AEuKOyiou bezeichnet; eine Angabe K'tTtl1a AEUKOyiou findet sich aber 
auch in CPR VI 7 und P.Dubl. 24. 

5. Zwischen dem Namen 'AnoAArov und dem Substantiv u\'o<; dürfte wohl eine (längere) 
Berufsangabe gestanden sein; vgl. etwa BGU 11 368,12 und 371, 4. 

7. Der Personenname N aapaou<; erscheint in unterschiedlichen Buchstabierungen als 
Na(a)pa(o)u<;, Naproou<; usw. Für einen Naaraus gerade in Leukogion vgl. P.Dubl. 24 (6. 
Jh.). Der hier erwähnte Naaraus alias Papas ist sonstwo nicht bekannt. 

IIan~ und IIvu<;: Diese Namen sind in den Papyri nicht unüblich, vgl. die DDBDP: 
IIanu<;: 40 Belege, IIvu<;, IIvu<Jl<;: 29 Belege). Zum Titel ana vgl. T. Derda, E. Wipszy
cka, L'emploi des titres abba, apa et papas dans l'Egypte byzantine, JJP 24 (1994) 23-56. 

8-9. In Z. 8 beginnt der eigentliche Vertragstext mit 0110AOYro ecrXllKEvat I1E napa 
crou K'tA. Das Personalpronomen I1E is grammatikalisch eigentlich überflüssig, aber es gibt 
noch über zwanzig andere Belege für die Wortverbindung ecrXllKEvat I1E napa crou Ota 
xnpo<; K'tA. Wahrscheinlich ist diese Formel auch in CPR X 120, 9 zu ergänzen; lies: I1E 
nap[a crou ota] XEtPO<;, statt I1E nap[aXPTtl1a Ota] XEtPO<; K'tA. 

10-13. Der Darlehensvertrag betrifft den Betrag von xpucrou Al'tpa<; 11l1tcru, d.h. ein 
halbes Pfund in Gold, gewogen Suyep ecrou/crou 'AAE~avopda<;. Diese Wortverbindung ist 
einzigartig, wie übrigens auch schon die Wortverbindung Suyep ecrou. Wenn es sich um eine 
Transaktion mit Goldmünzen handelt, wird in den Papyri regelmäßig angegeben, welchen 
Suyo<; man verwendete. Man unterscheidet drei Typen von "Münzstandards": der Olll1ocrW<; 
Suyo<;, der {OtronKo<; Suyo<;, und der suyo<; 'AAE~avopda<;, vgl. dazu P.Münch. I, S. 36-
38; L. C. West, A. C. Johnson, Currency in Roman and Byzantine Egypt, Princeton 1944, 
154f.; K. Maresch, Nomisma und Nomismatia, Opladen 1994, passim. Es ist nicht 
möglich, den Suyo<; ecrou/crou mit dem {OtronKo<; Suyo<; zu identifizieren, da man den 
letzteren eigentlich nur im Oxyrhynchites verwendete. Zu dieser Beobachtung gibt es an
scheinend nur eine Ausnahme: SB XVIII 13928, ein Papyrus aus dem Hermopolites, aus dem 
6.17. Jh. Hier erklärt ein Schiffer den Komarchen des Dorfes Sinarchebis, daß er von ihnen 
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xp\)alO\) USW'tlKii> (I. tlhorm:!i» I;uj'<!> e\Sa'tae~et €~ ijj.tlau ~ (6va) als Transporrlohn 
empfa.ngen hat (Z. 5-6). Wir halten e rur möglich , daß der Mann tatsächlich auS dem 
benachbarten Oxyrhynchites kam und beim Aus. teilen der Quittung im HermopoJite cin 
ihm au einern Heim3tgau bekannte Wortvcrbindllng vcrwendete. Was jedoch mit der Wort
verbindung l;u'Yii> Eaou/aou 'Al..e~etvöpdo;<; in un erem Text gemeint ist, läßt ·ich nur 
vermuten: Ein Wägegewicht nach alexandrini ehern Standard im Besitz. des Gläubigers? 

12. AureHus ApolIon verspricht, da von ihm geliehene Geld auv Eh:<T> IlOU zurück
zuzahJen. Die Hinzufügung de Elements ~ou nach auv geii> ist unüblich . Waren rue beiden 
am Vertrag beteiligten Personen vielleicht unt.er chiedlicher Religion und könnte gemeint 
sein , daß der Gott der einen Partei nichl auch der Gott der anderen Partei war (weil z.B. die 
eine Partei chrisllichen, die andere jüdischen Glaubens war)? Dann wUrde man aber irgend wo 
zuvor im Teltt eine die bezügliche Angabe erwarten. 

13. a'toKet : Der geliehene Betrag soll "zinslos" ein, Wenn er zum vereinbarten Rück
zahlungstermin (im Monat Mesore) zurücker taUet wird. Die zurückzuzahlende ummc wird 
in Z. 11 explizit erwähnt, wenngleich ohne da übIi he ytve'tetl: e findet sich nur eine 
Angabe xp(uaou) vO(llla~t<hL('/.) I-tll. ,,48 SoJidi an Gold" . War jedoch das Darlehen 
wirklicb z in los? Aurelius ApolIon hal ein haJbes Pfund Gold (aJso 36 Solidi) al Darlehen 
bekommen. während er aber 48 Solidi zurückzahJeLl ollte . Zwej Inlerpretation möglich
keiten eröffnen · ich: Einer eits könnte es sein, daß di.e Zinsen lut ächlich im zurück
zuer'tauenden Betrag bereits enthalten sind, wie das öfters geschah vgl. P. W. Pestman. 
LoallS Bearillg 1/0 fnlerest, JJP J61J7 (1971) 7- 29. Das wUrde einen Zin satz in der 
illegalen Höhe von 33% per acht Monate bzw. 50<}! per Jahr bedeuten . Man kann ein 
solche Darlehen freilich unmöglich al tt'tOKOe; / cX'tOKl bezeichnen . Ein völlig zinsloses 
Darlehen von 36 Solidi i (jedoch auch kaum zu erwarten, denn 36 Solid i sind wirklich viel 
Geld . Andererseit wäre denkbar. daß bei der Erwähnung des geliehenen Betrage nach 
xpuaoi) Al'tpet<; ~)llCYu eine Bruchzahl au gela en wurde. So wUrde z.B. EK'tOV (d .h. 1/6 
Pfund Gold = 12 Solidi) den Unterschied zwischen 36 und 48 Solidi wettmachen . Allerdings 
scheint es unglaubwürdig, daß der Schreiber gerade bei der wiChtigsten Angabe de Ver
trage einelJ so schwerwiegenden Fehler begangen haben ollte. Eher leuchtet es ein, daß 
die unklare Formulierung die viel zu hohen Zinsen vel"lu 'chen oILten. 

[7tlapa tetu['t]o; 1-t11Ö' YEvo:~evOe; Ktl... : Dies i I der Anfang einer Strafklausel für den 
PaJl eincs Ve~ugs· bei der Rückzahlung. Wenn der Termin der Rückzahlung im ben er
wähnten Monat Mesore gekommen ist , die bis dahin (angeblich) zinslose Schuld umm 
aber noch nicht zurückerstattet ist, dann steht dem Gläub.iger nach Pfandrecht (ÖIKetlq> UltO
e11Kl1<;) der dem Schuldner gehörende fünftel Teil einer Bäckerei zur Verfügung. Im Kontext 
einer Strafklallsel begegnet l10rmalerwei e kein Konditional atz mit Ei UJld ~fI; eher wäre 
mit einem Genitivus absolutus zu rechnen. Vielleicht wollte der Schreiber etwas schreiben 
wie 1tetpa 'tau'to; ('tou'tO\) I-tTJSe 'YEvO:IlEVOe; Ketl ~111 ö09iv'to<; aOl 1:OU 'tOU eipll1-uivou 
aou xpepo\><; (hOKet EV ti/> a:i>'tQ> IlllVI MEaOUpl, t1\<; <; ivÖ(lK'tlrovo<;). ("Fall die 
entgegen dieser (Vereinbarung) aber nicht geschieht und Dir die oben erwähnte Schuld
StImme ni.cht in eben diesem Monat Mesore der 6. Indiktion ohne Zinsen zurUckerstllttet 
wird. daß dann .... "). Gegebenenfalls hätte er aber die Standardformel eines Darlehens
vertrags ungenau kopiert und dabei Fehler im Griechischen begangen. 

14-15. Die Wendung E~O\)(jto;V aou (I. (jE) exEtV KtA. hängt von Oj.lOAoy& in Z. 8 ab. 

15-17. Der Schreiber verwendet bei jedem Teil des Pfandes eine andere Präposition, vgl. 
(j.l€po<;) EV t<T> cXptOK01t€t<p, Eie; 'tnv a1tOei}Kl1v und EK t&v tEtpo;1t6örov. 
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15. Vielleicht ist in der Mitte der Zeile etwas supra lineam hinzugefügt, oder die Tinte ist 
ausgelaufen. 

Zu UP1:OK07tEtOV vgl. E. Battaglia, 'Artos', il lessico della panijicazione nei papiri 
greci, Milano 1989, 142-144. 

16. Die U1t08i]KT) war wohl das Lagerhaus der Bäckerei, wo das Mehl (und Futter für die 
Tiere?) eingelagert war; vgl. allgern. G. Husson, OIKIA: Le vocabulaire de La maison privee 
en Egypte d'apres les papyrus grecs, Paris 1983,41. 

1:00 UiPOUV1:l /lOU /l€po<; (I. 1:0 uipouv /lOt /l€po<;) : Der Schreiber hatte vielleicht /lOU 
geschrieben, weil in der byzantinischen Zeit der Dativ zu verschwinden beginnt. 

17. ~~ 1:&;' 1:E1:pu7t6öoov: Damit sind wohl die Esel gemeint, die beim Mahlen des Mehls 
den Mahlstein trieben, vielleicht auch Lasttiere, die das Getreide transportierten. 

ÖtUKU1:€XnV KUt 1tpa1:1:Etv: Die beiden Verben sind hier in ihrer juristischen Bedeutung 
zu verstehen: "Beschlagnahme und Zwangsvollstreckung" des Pfandes. Bei 7tpa1:1:Etv ist die 
waagerechte Haste des ersten 1: schwungvoll hochgezogen. Dies deutet einen Apostroph an, 
der die Doppelkonsonanten kennzeichnet. 

18. UVEOOY/lEVOV öe 1:[o]u UP1:OK07tlOU K1:A.: Wir betrachten diesen Passus als eine Ap
position zu:U vorangeh~nde~ 1:UU1:U in Z. 17. Danach steht der Genitiv 1:[o]u UP1:OK01tlOU, 
obwohl es einfacher gewesen wäre, den Akkusativ von UVECflY/lEVOV einf~ch weiterzuführen. 

18-21. Die Bäckerei blickt im Süden und im Norden auf öffentliche Straßen, die beid
seitig der Backstube von Osten nach Westen führen; möglicherweise besagt die Tatsache, 
daß es zwei Türen gibt, etwas über die Größe der Bäckerei. Das Lagerhaus blickt im Süden zu 
der einen der öffentlichen Straßen. Nach der (allerdings teilweise ergänzten) Lagebeschrei
bung sieht das Lagerhaus auf den gegenüberliegenden Teil "des vorhergenannten Lagers" 
hinaus. Ist also dieses Lagerhaus so groß, daß es mehrere Gebäude zu bei den Seiten der 
Straße umfaßt? Im Hinblick auf die Größe ägyptischer Städte und Gebäude im 7. Ih. scheint 
das eher unwahrscheinlich. Unseres Erachtens hat der Schreiber sich geirrt und am Ende der 
Z. 21 anstelle des UP1:OK01tElOV die U1to8i]KT) genannt; es sollte heißen, daß das Lagerhaus 
zu der Bäckerei hin blickt. Das Lagerhaus liegt also nördlich der Bäckerei, an der anderen 
Seite der Straße. Die Situation läßt sich in folgendem Schema darstellen: 

N 
1 

öffentliche Straße 

~ 
Bäckerei 

~ 

öffentliche Straße 

Lagerhaus 
~ 

In dieser Skizze sind die bei den Gebäude nicht unmittelbar einander gegenübergestellt, 
weil wir annehmen, daß der Schreiber das gegebenenfalls erwähnt hätte. Das Lagerhaus 
könnte selbstverständlich auch links von der Bäckerei liegen. 
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22. Eie; 1:0] ah[o]v aveco'tEAEo9at: Ähnliche Formulierungen mit der medialen Form 
von aVa01:EAA~ 'i'n d~r Bedcuiung von "vereinnahmen" begegnen in P.Abinn . 55, 10 (Ar ., 
351); P.Flor. m 384, a 37 (Herrn., 5. Jh.); P.Cair.Masp. II 67151, 300 (Antin ., 545/6) . 

22-23 . Leider haben wir keine Parallele zu unserem Text finden können, die es uns 
ermöglicht, den in den Lücken verlorengegangenen Text wiederherzustellen . Vielleicht 
erhält der Gläubiger einen Anteil an der Produktion (ap1:oltotia)? 

23ff. Vermutlich folgte in diesen Zeilen zuerst das Veräußerungsverbot für das Pfand, 
danach die Unterschriften des Schuldners (samt kurzer Zusammenfassung des Vertrages) und 
gegebenenfalls einiger Zeugen , schließlich die Unterschrift des Notars . Zu solchen Notars
unterschriften vgl. J. M. Diethart, K . A. Worp, Notarsunterschriften im byzantinischen 
Ägypten (MPER N.S. 16), Wien 1986. 

23- 25. f.[~]E'iva( I [1l0t 1:au'ta ltOOAEtV OtKOVOIlEtV {J1t01:i]9E09at &XPEt O''IlvltA[rlll
[prooEOOe;: Die hier gewählte Ergänzung begegnet nirgendwo in genau 'dieser Form; vgl. aber 
P.Lond. III 1168, 9 (Herrn., 151); P.Mich. V 322a, 41 (Tebtynis, 46) und P.Stras . I 52, 9 
(Herrn ., 44). 
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